
Den Unterschriftsbogen bitte senden an: GEW Sachsen-Anhalt, Markgrafenstraße 6, 39114 Magdeburg  

Unterschriftsbogen 

für die Volksinitiative: Den Mangel beenden! – Unseren Kindern Zukunft geben! 
 

Gegenstand 

Der Landtag wird aufgefordert, die Landesregierung zu beauftragen,    
1. das Defizit beim Einsatz von Lehrerinnen und Lehrern für den Unterricht und bei der Unterstützung durch pädagogi-

sche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das seit dem Schuljahr 2013/14 durch wiederholte Bedarfskürzungen und stei-
gende Schülerzahlen entstanden ist, zielstrebig zu beseitigen und dafür 1.000 Lehrkräfte und 400 pädagogische Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter zusätzlich zu den bisherigen Planungen einzustellen, 

2. den Bedarf an sonderpädagogischer Förderung für Schülerinnen und Schüler an Förder- und an Regelschulen durch 
externe Experten ermitteln zu lassen und für eine darauf basierende Personalausstattung der Schulen zu sorgen, 

3. den durch politische Fehleinschätzungen und Fehlentscheidungen ausgelösten Mangel an qualifizierten Lehrkräften 
und anderem pädagogischen Fachpersonal (pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Sozialarbeiterinnen und 
Sozialarbeiter, Therapeutinnen und Therapeuten) auch in Zukunft nicht mehr durch eine Absenkung der Bedarfsbe-
messung zu kompensieren, sondern 

4. alle erforderlichen Entscheidungen zu treffen, um durch mehr und bessere Ausbildung sowie wirkungsvolle Maßnah-
men zur Personalgewinnung die Lücke zwischen dem Personalbedarf und dem Personalbestand schnellstmöglich zu 
schließen. 

Vertrauenspersonen 3. Mayerhofer, Thekla 

1. Gerth, Eva 4. Messerschmidt, Sören 

2. Jaeger, Thomas 5. Thielebein, Antje 
 

Mit meiner Unterschrift unterstütze ich diese Volksinitiative und versichere, dass ich am Tage der Un-
terzeichnung beteiligungsberechtigt bin.  
Beteiligungsberechtigt sind alle Personen, die am Tag der Unterzeichnung Deutsche im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des 
Grundgesetzes sind, das 18. Lebensjahr vollendet und seit mindestens drei Monaten im Land Sachsen-Anhalt ihren Wohnsitz 
(Hauptwohnung) haben und nicht infolge Richterspruchs oder Bestellung einer Betreuerin oder eines Betreuers nach § 3 
Wahlgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. 
 
Die nachfolgenden Angaben sind deutlich lesbar einzutragen.  
Beteiligungsberechtigte Personen, die des Schreibens oder Lesens unkundig sind oder durch körperliche Gebrechen an der 
Eintragung gehindert sind, können sich zur Eintragung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
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